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Kleine Anfrage 325 
 
des Abgeordneten Dr. Robert Orth   FDP 
 
 
 
Sicherstellung des offenen Vollzugs im Raum Düsseldorf 
 
 
 
Das Justizministerium soll zum Ende dieses Jahres, spätestens zum Anfang des Jahres 
2013 die Zweiganstalt des offenen Vollzugs in Düsseldorf - Gerresheim schließen wollen. 
Damit befände sich im Raum Düsseldorf und Umgebung kein Übergangshaus mehr.  
 
Der offene Vollzug ist die wichtigste Institution des Strafvollzugs, um das Ziel der Wiederein-
gliederung in die Gesellschaft des Häftlings zu ermöglichen. Bei Schließung der Zweiganstalt 
werden die Inhaftierten des offenen Vollzugs von Düsseldorf in andere Anstalten verlegt. 
Dabei besteht große Gefahr, dass sie durch nicht mehr überbrückbare Anfahrtswege mit 
dem öffentlichen Verkehr ihre Arbeits- und Ausbildungsplätze verlieren. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Wann beabsichtigt die Landesregierung die Zweiganstalt des offenen Vollzugs in Düs-

seldorf-Gerresheim zu schließen? 
 
2. Wie möchte die Landesregierung sicherstellen, dass der offene Vollzug in Raum Düs-

seldorf noch gewährleistet wird? 
 
3. Wie bewertet die Landesregierung die Wichtigkeit den offenen Vollzug als Instrument 

der Resozialisierung?  
 
4. Für wie wichtig erachtet die Landesregierung, dass die Inhaftierten ihre bisherigen Ar-

beits- und Ausbildungsplätze nicht verlieren sollten? 
 
 
 
Dr. Robert Orth 
 


